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C. Entscheide eidgenossischer Behorden

20. Unterstiitzungspflicht von Verwandten. Keine Willkiir ist gegeben, wenn die
kantonalen Behorden bei der Festselzung von Verwandtenunterstiitzungsbeitrigen
eines Ehemanns gegeniiber seiner Schwester auch das Einkommen seiner Ehefrau mit-
beriicksichtigen. Durch die Beriicksichtigung der Hdlfte des Einkommens der Ehefrau
wird den wvermehrten Aufwendungen eines erwerbstitigen Ehepaares hinreichend

Rechnung getragen.

Frau 0.H., geb.1895, von und in B., muflite seit August 1953 durch das Biirger-
liche Fiirsorgeamt B. voriibergehend unterstiitzt werden, weil sie zufolge Krank-
heit keiner Arbeit nachgehen konnte. Durch Verfiigung des Oberamtmanns von
D. Th. vom 15. Mai 1954 wurde der Bruder der Unterstiitzten, Herr K. H.-K.
in D., verhalten, an die Unterstiitzungsaufwendungen seiner Schwester einen
monatlichen Unterstiitzungsbeitrag von Fr. 60.— ab 1. August 1953 zu bezahlen.
Diese Beitrige sind so lange zu bezahlen, als Frau'O. H. aus o6ffentlichen Mitteln
unterstiitzt werden mub. 7

Gegen diese Verfiigung erhob das unterstiitzungspflichtige Biirgerliche Fiir-
sorgeamt B. Beschwerde an den Regierungsrat des Kantons Solothurn mit dem
Begehren, dafl die wirklich zuldssige maximale Beitragsleistung des Pflichtigen
festgesetzt werde. Auch der Pflichtige erhob Beschwerde und beantragte dem
Regierungsrat, es sei die angefochtene Verfiigung der 1. Instanz aufzuheben und
zu erkennen, daBl der Beschwerdefiihrer nicht gehalten sei, an das Biirgerliche
Fiirsorgeamt B. etwas zu bezahlen.

Der Regierungsrat des Kantons Solothurn hat mit Entscheid vom 24. De-
zember 1954 die Beschwerde des Biirgerlichen Fiirsorgeamtes Basel gutgeheiflen
und diejenige des Pflichtigen abgewiesen. Herr K. H.-K. wurde verhalten zu
monatlichen Unterstiitzungsbeitragen an seine Schwester von Fr. 70.45, riick-
wirkend auf den 1. August 1953, bzw. zur Bezahlung von Fr. 915.60 an das
Biirgerliche Fiirsorgeamt B.*)

Gegen diesen Entscheid erhob K. H.-K. staatsrechliche Beschwerde an das
Eidgendossische Bundesgericht. Das Bundesgericht hat die Beschwerde abgewtesen
soweit darauf einzutreten war.

Aus den Erwdgungen:

1. Der Beschwerdefiihrer ist durch Entscheid des Regierungsrates vom 24.
Dezember 1954 verpflichtet worden, der Schwester O. H. riickwirkend auf den
1. August 1953 und bis zum 31. August 1954 einen monatlichen Unterstiitzungs-
beitrag von Fr.70.45 zu bezahlen bzw. dem Biirgerlichen Fiirsorgeamt B. den von
diesem ausgelegten Betrag von Fr. 915.60 zuriickzuerstatten und diesem weitere
Fr. 134.50 fir den Fall zu ersetzen, daBl der Bruder des Beschwerdefiihrers hiezu
nicht imstande sei. Hiegegen fiithrte der Betroffene staatsrechtliche Beschwerde
mit dem Antrag, zu erkennen, daBl der Beschwerdefiihrer seiner Schwester gegen-
iiber nicht unterstiitzungspflichtig sei.

2. Der Beschwerdefiihrer erblickt darin Willkiir, d. h. eine offenbar unhalt-
bare Auslegung von Art. 329 Abs. 2 ZGB, daB bei Feststellung der Voraussetzun-
gen der Unterstiitzungspflicht des Beschwerdefiihrers auch das Einkommen seiner

*) Vgl. Entscheide 1955, S. 73.
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Ehefrau aus Anstellung mitberiicksichtigt werde, eventuell darin, daB bei Zu-
lassigkeit solcher Auslegung die Aufwendungen fiir die Gewinnung dieses Einkom-
mens unberiicksichtigt blieben.

DaBB Geschwister nur dann unterstiitzungspflichtig sind, wenn sie sich in
giinstigen Verhédltnissen befinden, ihre Lage so beschaffen ist, daBl sie die Be-
zeichnung Wohlstand verdient (BGE 73 II 142), bedeutet, wie bereits in BGE
57 I 259 ausgefiihrt ist, nicht, dal der Betrag eines aus eigenem Einkommen zu
leistenden Unterstiitzungsbeitrages sich ausschlieBlich nach der Héhe dieses Ein-
kommens des Pflichtigen ohne Riicksicht auf dasjenige des Ehegatten zu bestim-
men hat. Wenn es aber danach, jedenfalls aus dem Gesichtspunkt der Willkiir zu-
lassig ist, daB der von einer Ehefrau aus ihrem personlichem Einkommen an Ge-
schwister zu leistende Beitrag sich unter Miteinrechnung des Vermogens- und
Arbeitseinkommens auch des Ehemannes bestimmt, so mul umgekehrt auch zu-
lassig sein, fiir die Hohe des Unterstiitzungsbeitrages, den der Ehemann seinen
Geschwistern leisten muf}, das Erwerbseinkommen der Ehefrau mit in Anschlag
zu bringen.

Der Regierungsrat beriicksichtigt das Erwerbseinkommen der Ehefrau des
Beschwerdefiihrers zur Hélfte. Er geht offensichtlich davon aus, da Gewinnungs-
kosten und andere mit der Erzielung des Einkommens zusammenhiingende Auf-
wendungen in Abzug zu bringen seien, wie Kosten fiir auswirtige Verpflegung,
Transportauslagen, Versicherungskosten, erhdhte Aufwendungen fiir Kleider usw.
DaBl wegen der Erwerbstitigkeit der Ehefrau eine Haushalthilfe habe eingestellt
werden miissen, ist, soweit aus den Akten ersichtlich ist, im kantonalen Verfahren
nicht geltend gemacht worden, so da3 darauf in diesem Verfahren nicht abgestellt
werden kann. Jenen vermehrten Aufwendungen wird aber durch Beizug nur der
Hilfte des Einkommens hinreichend Rechnung getragen. Keinesfalls kann gesagt
werden, der Betrag, um den die Kosten des Beschwerdefiihrers fiir den gemeinsamen
Haushalt durch die Beitrige der Ehefrau reduziert wiirden, sei willkiirlich in einer
Weise festgelegt worden die sich mit sachlichen Griinden nicht vertreten lasse.

Im iibrigen wird in der Beschwerde der Entscheid appellatorischer Kritik
unterworfen. Es wird beanstandet, daB3 bei der Ermittlung des Liegenschaften-
vermogens des Beschwerdefiihrers die Neuschitzung vom Jahre 1954 zugrunde
gelegt wurde, statt die frithere; dal der Wert des Hausrates in Anschlag gebracht
werde, dal} eine Schuld fiir Arbeiten fiir die Liegenschaft nicht beriicksichtigt
worden sei, usw. Doch wird nicht behauptet, daBl der Entscheid insoweit ver-
fassungswidrig, willkiirlich sei. Insoweit erweist sich die Beschwerde als unzu-
lassig, weil es an der erforderlichen staatsrechtlichen Substanzierung gebricht
(Art. 90 OG). Auch insoweit geltend gemacht wird, das Fiirsorgeamt gehe teil-
weise von unzutreffenden Voraussetzungen aus oder habe bestimmte Verhilt-
nisse unrichtig dargestellt, wird nicht Willkiir des Entscheides geltend gemacht.
Zur Begriindung hétte in dieser Beziehung die Behauptung gehort, die kantonale
Behorde habe auf diese Vorbringen abgestellt, obwohl der Beschwerdefiihrer sie
bestritten habe und der Entscheid dadurch in maBgeblicher Beziehung beeinflulit
werde. :

4. Die Beschwerde ist milbrauchlich, was bei der Bemessung der Kosten zu
beriicksichtigen ist.

(Entscheid des Bundesgerichtes, Staatsrechtliche Kammer i. S. K. H. - K.
gegen Biirgerliches Fiirsorgeamt B. und Regierungsrat des Kantons Solothurn vom
2. Mirz 1955.)
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21, Unterstiitzungspflicht von Verwandten. Geschwisterliche Unterstiitzungspflicht. -
Verteilung der Last unter mehrere Pflichtige.

Die Beklagte bestreitet nicht mehr, daf die Klidgerin unterstiitzungsbediirftig
sei. Mit Recht laBt sie auch gelten, daf3 sie selber sich im Sinne von ZGB 329 11
in giinstigen Verhiltnissen befindet. Sie macht jedoch geltend, die VJ habe der
Kligerin einen zu hohen Betrag zugesprochen und zu Unrecht angenommen, der
Bruder der Parteien konne nicht zur Leistung eines Unterstiitzungsbeitrages
herangezogen werden.

1. Der Anspruch auf Unterstiitzung geht gemi ZGB 329 I auf die Leistung,
die zum Lebensunterhalt des Bediirftigen erforderlich und den Verhiltnissen des
Pflichtigen angemessen ist. Es ist also in erster Linie zu priifen, wie hoch der Not-
bedarf des Berechtigten ist. Auf diesen Betrag bleibt der Unterstiitzungsanspruch
auch dann begrenzt, wenn der Pflichtige in der Lage wiire, mehr zu leisten. Dies
ergibt sich aus ZGB 328, wonach die Unterstiitzungspflicht zur Voraussetzung hat,
dafB die Verwandten, welche Unterstiitzung beanspruchen, «ohne diesen Beistand
in Not geraten wiirden » Die Verwandtenunterstiitzung soll demnach nur der Not
abhelfen. Die Vorschrift, dal die Unterstiitzung den Verhiltnissen des Pflichtigen
angemessen sein mul}, bezieht sich nur auf den Fall, daB der Pflichtige nicht fiir
den ganzen Notbedarf aufkommen kann (Urteil vom 25. November 1954 i. 8. D.;
vgl. auch BGE 81 II 427 = Pr 45 Nr. 8).

Auf welchen Betrag der Notbedarf im Sinne von ZGB 329 zu beziffern sei,
haben die gemdl ZGB 329 III zustédndigen Behérden unter Beriicksichtigung der
besonderen Verhiltnisse des einzelnen Falles mit Hilfe der allgemeinen Lebens-
erfahrung selbstindig zu bestimmen. Das sogenannte armenrechtliche Existenz-
minimum kann fiir sie, wie in BGE 81 II 427 = Pr 45 Nr. 8 dargelegt, nicht ma8-
gebend sein. Auch die Richtlinien, welche die Betreibungsbehorden bei der Fest-
setzung des Notbedarfs im Sinne von SchKG 93 befolgen, sind fiir sie nicht ver-
bindlich. Die zusténdigen Behorden sind aber immerhin nicht gehindert, sich an
diese, — vielerorts auf eingehenden Untersuchungen iiber die Lebensbediirfnisse
beruhenden — Richtlinien anzulehnen, da zwischen dem im Sinne von ZGB 329
zum Lebensunterhalt und dem im Sinne von SchKG 93 unumginglich Notwendi-
gen kein Unterschied besteht, wenn man davon absieht, da ZGB 329 nur die
Bediirfnisse des Unterstiitzungsberechtigten, SchKG 93 dagegen diejenigen des
Schuldners und seiner Familie in Betracht zieht (vgl. das bereits angefiihrte Urteil
i.8.D.und E. 5 desin BGE 81 II 427 = Pr 45 Nr. 8 auszugsweise verdffentlichten
Urteils i. 8. K., wo als nicht bundesrechtswidrig erklirt wurde, daB die kantonalen
Behorden bei der Bemessung der dem Bediirftigen nach ZGB 329 zukommenden
Leistung vom betreibungsrechtlichen Notbedarf ausgingen). Die Auffassung der
VJ, dall der Unterstiitzungsberechtigte auf eine iiber dem betreibungsrechtlichen
Notbedarf liegende Lebenshaltung Anspruch habe, erweckt also mindestens in
dieser allgemeinen Form Bedenken.

Trotzdem ist die Bemessung des Unterstiitzungsanspruchs der Klégerin durch
die VJ im Ergebnis nicht zu beanstanden . . . (Ausfithrungen dariiber, daf} die VJ
angesichts der herrschenden Teuerung und des prekiren ,besondere Auslagen be-
dingenden Gesundheitszustandes der Kldgerin ohne Verstol gegen das Bundes-
recht oder einen berufungsrechtlich diesem gleichzustellenden Erfahrungssatz an-
nehmen konnte, zum Lebensunterhalt der Kligerin sei ein Betrag von Fr. 350.—
pro Monat erforderlich.)
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DaB die Beklagte, die nach ihren eigenen Angaben infolge Erbgangs iiber ein
Vermogen von ungefiahr Fr. 650 000.— und entsprechende Einnahmen verfiigt,
sich auch bei Leistung von Beitrigen in dieser Hohe die Lebenshaltung einer wohl-
habenden Person gestatten kann, bedarf keiner niheren Begriindung.

2. Der Bruder der Parteien besitzt nach den Feststellungen der VJ kein Ver-
mogen und verdient als Prokurist einer angesehenen Firma monatlich ca. Fr. 1180.-
Im Falle BGE 82 II 197 = Pr 45 Nr. 128 hat das BG das Vorliegen giinstiger
Verhiltnisse im Sinne von ZGB 329 I1 verneint bei einem verheirateten stidtischen
Beamten, der ein Vermogen von Fr. 13 000.— versteuerte und ein Monatseinkom-
men von netto Fr. 968.55 bezog. Der Bruder der Parteien verdient rund Fr. 210.—
monatlich mehr. Die VJ nimmt aber als erwiesen an, dal} er zufolge Krianklichkeit
seiner Ehefrau besonders hohe Auslagen habe, und auBerdem zieht sie mit Recht
in Betracht, daf er als Prokurist eines Privatunternehmens mehr Representations-
kosten habe als «ein stiddtischer Beamter in jedenfalls nicht iibergeordneter Stel-
lung». Unter diesen Umstinden kann nicht gesagt werden, er lebe in merklich
bessern Verhéltnissen als jener Beamte. Mit ihrer Annahme, daB er sich im Sinne
von 329 II nicht in giinstigen Verhiltnissen, d. h. im Wohlstand, befinde, hat also
die VJ das ihr zustehende Ermessen nicht iiberschritten. Thr Entscheid ist in
diesem Punkte um so weniger zu beanstanden, als aus dem Grundsatze, dafl meh-
rere Pflichtige die Unterstiitzungslast im Verhéltnis ihrer Leitungsfahigkeit zu
zu tragen haben (BGE 59 II 6 = Pr 22 Nr. 65), zu schlieBen ist, da ein Pflichti-
ger, dessen grundsitzliche Leistungsfahigkeit auf jeden Fall zweifelhaft ist, dann
ginzlich entlastet werden darf, wenn ein anderer sich in weit bessern Verhiltnissen
befindet und die notige Unterstiitzung ohne Schwierigkeit allein aufzubringen
vermag. So verhilt es sich hier, da die Beklagte, die abgesehen von der Kligerin
nur fiir sich selber zu sorgen hat, nicht nur im Wohlstande lebt, sondern geradezu
iiber Reichtum verfiigt. : '

(Entscheid des Bundesgerichtes vom 7. Februar 1957; aus Praxis des BG,
April 1957, 46. Jahrgang, Heft 4, Nr. 39).

Literatur

Proud Kathleen: Care of the Aged in Great Britain.

Loffler W., Prof. Dr.: Der Haushilfedienst fiir gebrechliche Betagte in Ziirich.
Beides erschienen in der «Zeitschrift fiir Priventivmedizin», Juni 1957 (Druck:
Art. Institut Orell Fiissli AG, Ziirich).

Speck Otto, Dr. phil.: Kinder erwerbstitiger Mdiitter. Ein soziologisch-piédagogisches
Gegenwartsproblem. Ferdinand Enke Verlag Stuttgart, 1956, 141 S., Preis
Fr. 11.60.



	C. Entscheide eidgenössischer Behörden

